
 

 

 

Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlußvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

10 21.08.2017 17/206 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Stadtrat  31.08.2017 

  

  

  

 

Wahl von Ausschussmitgiedern und Stellvertreter/innen  

 

 

Beschlußvorschlag 

Der Stadtrat wählt die Ausschussmitglieder und ihre Stellvertreter, die nachfolgend aufgelistet 

sind. 

 

Berichterstatterin: Frau Oberbürgermeisterin Dr. Kaster-Meurer 

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat  31.08.2017 2 

Beratung 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluß-  der Beschluß 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlußausfertigungen an: 

 

 

 



 

Problembeschreibung/Begründung: 

   

Schulträgerausschuss   

Grundschule Bad Münster 

am Stein-Ebernburg 

 

  

Mitglied alt: Mitglied neu:  

Kampa, Ulrike Thomas, Rainer 

Burgstr. 14 

55583 Bad Kreuznach 

 

   

Kuratorium Karl-Geib-Museum   

Verein für Heimatkunde für 

Stadt und Kreis Bad 

Kreuznach e. V. 

  

   

Mitglied alt: Mitglied neu:  

Baumann, Helga Dr. Vesper, Michael 

Rheingrafenstr. 88b 

55543 Bad Kreuznach 

 

 

   

1. Stellvertreterin alt: 1. Stellvertreterin neu:  

Polit, Ilse M.A. Weyer, Anja 

Richard-Wagner-Str. 103 

55543 Bad Kreuznach 

 

 

   

Mitglied alt: Mitglied neu:  

Lipps, Bodo M. A. Frey, Claudia  

Hölderlinstr. 12 

55543 Bad Kreuznach 

 

   

1. Stellvertreter alt: 1. Stellvertreter neu:  

Dr. Fischborn, Otto M. A. Kessler, Nikolas 

Schulstraße 24 

55595 Traisen 

 

 

   

   

   

   

Sichtvermerke der 

Dezernenten: 

Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

 

 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

 

Kämmereiamt: 

 

 

 

 

  



 

Seite 2 

 

Ausschuss für Stadtplanung, 

Bauwesen, Umwelt und 

Verkehr 

 

Bündnis 90/Die Grünen 

  

   

2. Stellvertreter alt von Herrn 

Bläsius: 

2. Stellvertreter neu von Herrn 

Bläsius: 

 

N. N. Bastian, Lothar 

Zwingel 5 

55545 Bad Kreuznach 

 

   

Parteilose Fraktion   

   

Mitglied alt: Mitglied neu:  

Galfe, Michaele N. N.   

   

1. Stellvertreter alt: 1. Stellvertreter neu:  

Frase, Günther N. N.  

   

Freie Fraktion   

   

Mitglied alt: Mitglied neu:  

Dr. Drumm, Herbert Galfe, Michaele 

Normannenstraße 3 

55545 Bad Kreuznach 

 

   

1. Stellvertreter alt: 1. Stelvertreter neu:  

Engelsmann, Stephanie Dr. Drumm, Herbert 

Marienburger Straße 1 

55543 Bad Kreuznach 

 

   

2. Stellvertreter alt: 2. Stellvertreter neu:  

N. N. Engelsmann, Stephanie 

Dalbergstraße 33 

55545 Bad Kreuznach 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

20-Hans und Harry Staab-Stiftung 17.08.2017 17/207 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss 15.08.2017 

Stadtrat 31.08.2017 

  

  

Betreff 

Feststellungen für die Hans und Harry Staab-Stiftung: 

hier:  a) Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 

  b) Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 

  c) Gewinnverwendung 2016 

Beschlussvorschlag 

- siehe Rückseite - 

Berichterstatter: Herr Meurer 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 31.08.2017  

Beratung 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

 

 



 

Problembeschreibung/Begründung 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt für die Hans und Harry Staab-Stiftung folgende Feststellungen, wie sie sich 

aus dem beigefügten Jahresabschluss zum 31.12.2016 und aus der Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Jahr 2016 nach dem Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Merk Schlarb & Part-

ner Partnerschaft mbB ergeben, sowie die Gewinnverwendung:  

1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016. 

2. Der Mittelvortrag i.H.v. 4.210,32 Euro wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen. 

Gleichzeitig ist von den beigefügten Anlagen für das Wirtschaftsjahr 2016 einschließlich des Erfül-

lungsberichtes der Verwaltung vom 24.05.2017 gemäß § 5 Absatz 2 der Stiftungssatzung Kenntnis 

zu nehmen. 

 

 

Begründung: 

Auf der Grundlage des Prüfberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Merk Schlarb & Partner 

Partnerschaft mbB sowie des von der Verwaltung erstellten Erfüllungsberichtes vom 24.05.2017 

sind, wie im Beschlussantrag vorgeschlagen, die entsprechenden Beschlüsse der kommunalen 

Gremien herbeizuführen. 

Nach Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Erfüllungsbe-

richtes der Hans und Harry Staab-Stiftung für das Geschäftsjahr 01.01. – 31.12.2016 erteilt die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:  

 „Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach meiner Beurteilung auf Grund der bei 

der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Jahresabrechnung den gesetzlichen Vor-

schriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung. Der Erfüllungsbericht steht in Einklang 

mit der Jahresabrechnung. Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens, der satzungsge-

mäßen Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens und der Einhaltung der Bestimmungen 

der Abgabenordnung hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Bad Kreuznach, den 06.07.2017 

 

Merk Schlarb & Partner Partnerschaft mbB 

 

 

Ralf Blum 

Diplom-Betriebswirt (FH) 

Wirtschaftsprüfer 

Ergänzungsblatt Nr. 1 

 



 

 

Ergänzungsblatt Nr. 1 zur Beschlussvorlage vom 17.08.2017, DS.Nr. 17/207 

Zu dem vorgenannten Bestätigungsvermerk, verbunden mit Feststellungen und Empfehlungen, wird 

zur weiteren Information auf die Jahresabrechnung zum 31.12.2016 und den Erfüllungsbericht ge-

mäß § 5 Absatz 2 der Stiftungssatzung verwiesen. 

 

 

Der Finanzausschuss hat der Vorlage zugestimmt. 

 

Anlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 

Amt für Recht und Ordnung: 

 

 

Kämmereiamt: 

 

 

 

 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Kämmereiamt – Beteiligungsmanagement 17.08.2017 17/214 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss 15.08.2017 

Stadtrat 31.08.2017 

  

  

Betreff 

Einlage des Erlöses aus dem Verkauf des Grundstückes des Verwaltungsgebäudes der 

Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach und Außerplanmäßige Bewilligung von Auszahlungen  

Beschlussvorschlag 

- siehe Rückseite –  

Berichterstatter: Dr. Drumm 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 31.08.2017  

Beratung 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

Amt 20 

 

 



 

Problembeschreibung/Begründung 

In der Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Kreuznach ist das o.g. Grundstück nach den Bestimmungen 

der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung mit einem Wert in Höhe von 65.754,87 € 

bilanziert. Das Grundstück ist 2.690 qm groß, der Bodenrichtwert beträgt 130,00 €/qm. Wegen be-

stehender Leitungsrechte wurde ein Abschlag von 20 % berücksichtigt. Dies ergab einen Wert von 

279.760,00 €. Unter Berücksichtigung der Rückindizierung von 28,43 % ergab dies einen Wert von 

79.535,76 €. Zuletzt musste noch eine Abwertung wegen des bestehenden Erbbaurechtes vorge-

nommen werden. Dadurch verblieb ein Bilanzwert von 65.754,87 €. Durch die Aufhebung des 

Erbaurechtsvertrages im letzten Stadtrat beträgt der Wert des Anlagegutes aktuell wieder     

79.535,76 €. 

Beim Verkauf des Grundstückes für 560.000 € bildet daher nur der vorgenannte Betrag von 

79.535,76 € eine (investive) Mehreinzahlung und kann als Deckungsvorschlag herangezogen wer-

den. Die restlichen 480.464,24 € werden als Ertrag im Ergebnishaushalt bzw. als laufende Einzah-

lung aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt gebucht. 

Der Finanzausschuss hat der Vorlage zugestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk des 

Oberbürgermeisters: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

Kämmereiamt: 

 

 

 

 



 

Fortsetzung 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt: 

1. den Verkaufserlös in Höhe von 560.000 € aus dem Verkauf des Grundstückes Kilianstraße 9 

an die  Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach in das Eigenkapital der Gesellschaft für Beteiligun-

gen und Parken in Bad Kreuznach mbH einzulegen 

 und 

2. für die Einlage des Erlöses in die Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach 

mbH außerplanmäßige Auszahlungen beim Kostenträger 6260000 -Beteiligungen-, Sachkonto 

786120, Maßnahme INV-62600-001 in Höhe von 560.000 € bereit zu stellen. Die Deckung er-

folgt aus Mehreinzahlungen bei INV-11420-001 -Grundstücksverkehr- in Höhe von 79.530 € 

und aus Minderauszahlungen im Rahmen der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 in 

Höhe von 480.470 € 

Problembeschreibung Begründung: 

Im Zuge der Neuordnung der Finanzsituation der Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad 

Kreuznach mbH – nachfolgend BGK genannt - hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 6. März 

2017 durch Beschluss des aktualisierten Wirtschaftsplanes der BGK das von der Geschäftsführung 

vorgelegte Konsolidierungskonzept für die Liquiditätssituation des BGK-Konzerns genehmigt. Be-

standteil des vg. Konsolidierungskonzeptes ist der Verkauf des mittels Erbbaurechtsvertrages vom 

24.06.1963 verpachteten o.g. Grundstückes an die Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach -nachfolgend 

SWK genannt-. Zur Verbesserung der Liquiditätssituation der BGK soll der Verkaufserlös in das Ei-

genkapital der BGK eingelegt werden. 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2017 der Aufhebung des Erbbaurechts und der Ver-

äußerung des Grundstückes an die SWK zum Kaufpreis von 560.000 € zugestimmt. Die Gesell-

schafterversammlung der SWK hat dem Erwerb des Grundstückes zum Kaufpreis von 560.000 € in 

ihrer Sitzung am 27. Juni 2017 ebenfalls zugestimmt. 

Für die Einlage der 560.000 € in das Eigenkapital der BGK stehen aktuell keine Haushaltsmittel zur 

Verfügung, da bei Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 dies noch nicht be-

kannt war. 

 

 



 
 

Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Recht und Ordnung  16.08.2017 17/209 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Finanzausschuss 15.08.2017 

Stadtrat 31.08.2017 

  

  

 

Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die hierfür zu erhe-

benden Gebühren (Straßenreinigungssatzung) 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 

Bad Kreuznach über die Reinigung öffentlicher Straßen und die hierfür zu erhebenden Gebühren 

als Satzung. 

Berichterstatter: Herr Bastian 

 

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 31.08.2017  

Beratung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

 

 

 



 
 

Problembeschreibung/Begründung 

Die Straßenreinigungspflicht nach § 17 Abs. 3 Landesstraßengesetz wurde mit § 3 der Sat-

zung der Stadt Bad Kreuznach über die Reinigung öffentlicher Straßen und die hierfür zu erhe-

benden Gebühren (Straßenreinigungssatzung) den Eigentümern der durch die Straße erschlos-

senen oder an sie angrenzenden Grundstücke auferlegt. Für bestimmte Straßen verbleibt ge-

mäß § 9 der Straßenreinigungssatzung die Reinigungspflicht bei der Stadt, wofür Gebühren 

erhoben werden. Diese Straßen sind in der Anlage zur Straßenreinigungssatzung aufgeführt, 

welche mit der vorliegenden Änderungssatzung ergänzt werden soll. 

 

Es handelt sich hier um die Aufnahme von 5 Straßen in 3 Vororten, nämlich in Bosenheim um 

die Rheinhessenstraße und die Rheingaustraße (bis Ortsausgang), in Planig um die Rheinpfalz-

straße (bis Ortsausgang) sowie in Winzenheim um die Bretzenheimer Straße und die Kirchstra-

ße. Die Straßenreinigung in diesen Straßen umfasst einmal wöchentlich die Fahrbahnreinigung 

und ist somit in Reinigungsklasse 1 (gemäß § 9 Abs. 3 Straßenreinigungssatzung) einzustufen.   

Alle 5 vorgenannten Straßen sind nach Einschätzung des Bauhofs Straßen mit überörtlichem 

Durchgangsverkehr und diesem vergleichbar starken innerörtlichen Durchgangsverkehr (ent-

sprechend Reinigungsklasse 1 Buchstabe c), so dass ein Reinigen der Straße bis zur Fahr-

bahnmitte, wie in § 5 der Straßenreinigungssatzung vorgesehen, den Anliegern unter Berück-

sichtigung des erhöhten Verkehrsaufkommens nicht zugemutet werden kann.  

 

Die neu aufzunehmenden Straßen sind durch Fettdruck hervorgehoben.  

 

Die Änderung soll zum 01.01.2018 in Kraft treten, da nach entsprechender Beschlussfassung 

noch Vorarbeiten wie die Erfassung und Vermessung der betroffenen Grundstücke erfolgen 

müssen. 

  

Der Finanzausschuss hat der Vorlage in seiner Sitzung am 15.08.2017 zugestimmt.   

Den Ortsbeiräten der drei betroffenen Stadtteile wurde gem. § 75 Abs. 2 GemO Gelegenheit 

zur Anhörung gegeben.  

 

Sichtvermerke der Dezernen-

ten: 

Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

 

Kämmereiamt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Satzung 
 

 

der Stadt Bad Kreuznach zur Änderung der Satzung der 

Stadt Bad Kreuznach über die Reinigung öffentlicher Straßen 

und die hierfür zu erhebenden Gebühren (Straßenreinigungs-

satzung) vom 03.06.2004 in der Fassung der Änderungssat-

zungen vom 18.12.2006, 13.12.2011 und 18.12.2014 
 

 

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt 

geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), der §§ 17 Abs. 3, 40 und 53 

des Landesstraßengesetzes für Rheinland-Pfalz vom 01.08.1977 (GVBl. S. 274), zuletzt geändert 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21),  der §§ 1, 2, 3, 7 und 8 des Kommunal-

abgabengesetzes für Rheinland-Pfalz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), hat der Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach in seiner 

Sitzung am XX.XX.XXXX folgende Änderungssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

Das Straßenverzeichnis als Anlage zur Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Reini-

gung öffentlicher Straßen und die hierfür zu erhebenden Gebühren (Straßenreinigungs-

satzung) erhält unter Reinigungsklasse 1 (Säubern der Fahrbahn 1-mal wöchentlich) 

Buchstabe c (Straßen mit überörtlichem Durchgangsverkehr und diesem vergleichbar 

starken innerörtlichem Durchgangsverkehr) folgende neue Fassung: 

 

Alzeyer Straße (von Pfalzstraße bis Ende) 

Berliner Straße (B48 bis Bahnlinie vor Altenbamberg) 

Bosenheimer Straße (von Alzeyer Straße bis B 428) 

Bretzenheimer Straße  

Brückes (von Kreisel am Bahnübergang Pfingstwiese bis B 41) 

Ferdinand-Porsche-Straße 

Frankfurter Straße 

Gensinger Straße (von Heidenmauer bis B 41) 

Kirchstraße 

Mainzer Straße 

Mannheimer Straße (von Pfalzstraße bis Alzeyer Straße) 

Naheweinstraße (bis Bahnlinie) 

Rheingaustraße (bis Ortsausgang) 

Rheinhessenstraße 

Rheinpfalzstraße (bis Ortsausgang) 

Schlossgartenstraße (von Berliner Straße bis Kreisel) 

 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 



















Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Schulen, Kultur und Sport 28.07.2017               2017 / 91  

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Kulturausschuss  22.03.2017 

Stadtrat 31.08.2017 

  

  

Betreff 

Benennung von einer Straße im Gebiet „In den Weingärten“                        TOP  

 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat beschließt, die im Neubaugebiet „In den Weingärten“ gelegene Straße laut beige-

fügtem Lageplan  „Willibald - Hamburger – Straße“ zu benennen.  

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 31.08.2017  

Beratung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (siehe oben) 

Beschlussausfertigungen an: 

 

 

 



Problembeschreibung und Begründung 

Gemäß dem beigefügten Lageplan aus der Abteilung Stadtplanung und Umwelt ist eine Straßen-

benennungen im Neubaugebiet „In den Weingärten“ vorzunehmen. Es handelt sich um die im 

Plan bezeichnete „Planstraße A“ 

 

Aus mehreren Vorschlägen der Verwaltung hat der Kulturausschuss mit Stimmenmehrheit be-

schlossen, die Straße nach Willibald Hamburger zu benennen. 

 

Der bislang einzige ehrenamtliche Bürgermeister Bad Kreuznachs (1946-1949), prägte als Archi-

tekt das Gesicht der Nahe- Stadt mit zahlreichen Bauten (u.a. die Loge, Haus „Pella“, das 

Paulinum, das Lehrlingsheim und viele mehr). 

 

Sichtvermerke der Dezernentin: Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 
Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt: 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage

[K] öffentlich [] nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen

Stadtbauamt 60/600

Datum

21.08.2017

Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)

Beratungsfolge Sitzungstermin

Finanzausschuss 15.08.2017

Stadtrat 31.08.2017

Betreff

Uberplanmäßige Bereitstellung von Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt die zusätzliche Bereitstellung von überplanmäßigen Auszahlungen im

Haushaltsjahr 2017 bei lNV-11410-003, Dienstgebäude Brückes 1, laufende Nummer 18, Auszah-

lungen für Sachanlagen, in Höhe von 210.000,00€.

Im Rahmen einer Eilentscheidung des Stadtvorstandes wurden zu Gunsten der lnvestitionsmaß-

nahme bisher bereits 470.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt.

Insgesamt werden 680.000,00 € zu Gunsten der Maßnahme benötigt, um Aufträge zu erteilen und

die Baumaßnahme weiterzuführen.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen bei nachfolgenden lnvestitionsmaßnahmen:

1. INV-541 10-088, Marshall-Kaserne, lfd. Nr. 9, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen

Entgelten, in Höhe von 25.000,00 € sowie

2. INV-54110-203, Aktive Stadtzentren - Brückenschlag, lfd. Nr. 8, Einzahlungen aus Investi-

tionszuwendungen, in Höhe von 86.000,00 € und

3. INV-54110-203, Aktive Stadtzentren - Brückenschlag, lfd. Nr. 9, Einzahlungen aus Beiträ-

gen und ähnlichen Entgelten, in Höhe von 99.000,00 €.

Berichterstatter: Herr Kleudgen

Beratung/Beratungsergebnis
Gremium Sitzung am TOP

Stadtrat 31.08.2017

Beratung

Beratungsergebriis

Mit Ja Nein Enthaltung Laut Be- Abweichen -

Stimmen- schluss- der Beschluss

Einstimmia I I mehrheit I I vorschlag (Rückseite)

Beschlussausfertigungen an



vrooiemoescnreiounq I beqrunau

Derzeit wird das Verwaltungsgebäude im Brückes 1 saniert. Neben der Ertüchtigung des Daches

werden insbesondere Maßnahmen der energetischen Sanierung, des barrierefreien Ausbaus sowie

der Außenfassadensanierung vorgenommen. Die Gesamtkosten der Sanierung betragen voraus-

sichtlich rund 2.500.000,00 €.

Die Baumaßnahme schreitet nun zügig voran.

Der Haushaltsansatz der lNV-Maßnahme 11410-003, Dienstgebäude Brückes 1, in Höhe von

600.000,00 € war im Juli bereits ausgeschöpft, sodass unter anderem Aufträge, die bereits submit-.

tiert wurden, nicht mehr vergeben werden konnten.

Um wirtschaftliche Nachteile und Imageschäden (Nachteile für die Gemeinde) von der Stadt abzu-

wenden, wurde es erforderlich, im Rahmen einer Eilentscheidung des Stadtvorstandes eine über-

planmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 470.000,00 € bereitstellen zu lassen.

Hierbei handelte es sich insbesondere um die Vergabe von Aufträgen für den barrierefreien Aus-

bau des Gebäudes mit den Gewerken des Roh- und Innenausbaus.

Ein Abwarten der Sitzung des Finanzausschusses und des Stadtrates im August 2017 hätte zu

erheblichen Nachteilen für die Stadt Bad Kreuznach geführt.
Die Gründe der Eilentscheidung werden den Gremien in der nächsten Sitzung bekannt gegeben.

Mehreinzahlungen liegen bei der Maßnahme derzeit nicht vor.

Um weitere, für das Bauvorhaben erforderliche Aufträge vergeben und in diesem Jahr finanziell

bedienen zu können, ist es dringend erforderlich, einen weiteren die bereits per Eilentscheidung
bewilligte Summe übersteigen Betrag in Höhe von 210.000,00 € überplanmäßig bereitzustellen, da

eventuell weitere Gewerke (Folgegewerke) nicht beauftragt werden können und die Baumaßnahme

dadurch voraussichtlich zum Erliegen kommen würde.

Die Auftragserteilungen sind notwendig, um die Baumaßnahme schnellstmöglich abzuschließen.

Durch einen zeitnahen Abschluss der Sanierung des Verwaltungsgebäudes wäre es möglich, wie-

der einzelne Abteilungen / Ämter im Brückes 1 unterzubringen, was voraussichtlich die derzeitigen
Mietausgaben der Stadt reduzieren könnte.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen bei nachfolgenden Investitionsmaßnahmen:

1. lNV-54110-088, Marshall-Kaserne, lfd. Nr.9, Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen

Entgelten, in Höhe von 25.000,00 € sowie

2. INV-54110-203, Aktive Stadtzentren - Brückenschlag, lfd. Nr. 8, Einzahlungen aus Investiti-

onszuwendungen, in Höhe von 86.000,00 € und

3. INV-54110-203, Aktive Stadtzentren - Brückenschlag, lfd. Nr. 9, Einzahlungen aus Beiträ-

gen und ähnlichen Entgelten, in Höhe von 99.000,00 €.

Die Deckungsvorschläge wurden mit den zuständigen Amts- und Abteilungsleitungen abgestimmt.
Das vorgegebene Gesamtbudget aller lnvestitionsmaßnahmen wird durch die überplanmäßige Be-

reitstellung der Haushaltsmittel zu Gunsten der INV-Maßnahme 11410-003, Dienstgebäude Brü-

ckes 1 nicht überschritten, da die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen gedeckt sind.

Der Finanzausschuss hat dem Stadtrat in der Sitzung vom 15.08.2017 einstimmig empfohlen, die

überplanmäßige Bereitstellung von Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 wie vorgeschlagen zu

beschließen. I

Sichtvermerke der Dezernenteri Sichtvermerke der berbürgermeis- Sichtvermerke:

term fi Rechtsamt

Kämmere íamt



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Besch Iussvorlage

öffentlich [I] nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen

Stadtbauamt 60/600

Amt für Schulen, Kultur und Sport 40

Datum

21 .08.2017

Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)

4// ?3g

Beratungsfolge Sitzungstermin

Finanzausschuss 15.08.2017

Stadtrat 31.08.2017

Betreff

Außerplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushalts -

jatires u1o

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung zu

Lasten des Haushaltsjahres 2018 bei INV-21110-601, Grundschule Planig - Ganztagsschule-, lau-

fende Nummer 23, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, darunter: Verpflichtungser-

mächtigungen, in Höhe von 760.000,00 €.

Die Deckung erfolgt durch Ansatzreduzierung der jeweiligen Verpflichtungsermächtigung bei lau-

fender Nummer 23, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, darunter: Verpflichtungser-

mächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 nachfolgender lnvestitionsmaßnahmen:

1. INV-36520-014, Kindertagesstätte in der Innenstadt, in Höhe von 100.000,00€ sowie

2. INV-54110-100, Ausbau Bosenheimer Straße von B 428 bis Riegelgrube, in Höhe von

660.000,00 €.

Berichterstatter: Herr Kleudgen

Beratung/Beratungsergebnis
Gremium Sitzung am TOP

Stadtrat 31.08.2017

Beratung

Beratungsergebnis

Mit Ja Nein Enthaltung Laut Be- Abweichen -

Stimmen - schluss- der Beschluss

Einstimmig I mehrheit vorschlag (Rückseite)

Beschlussausfertigungen an:



reibuna I Bearündun

Im Haushaltsjahr 2017 ist bei INV-21110-601, Grundschule Planig -Ganztagsschule -‚kein Ansatz

einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 vorhanden.

Eine Verpflichtungsermächtigung wurde bei der Maßnahme nicht veranschlagt, da davon ausge-

gangen wurde, dass der gemeldete Haushaltsansatz ausreichend sei. Mit den Rohbauarbeiten der

Baumaßnahme wird voraussichtlich in diesem Jahr begonnen werden.

Um im Haushaltsjahr 2017 verschiedene Gewerke für den Neubau der Grundschule in Planig aus-

zuschreiben und vergeben zu können, ist es erforderlich, eine Verpflichtungsermächtigung zu Las-

ten des Haushaltsjahres 2018 außerplanmäßig bereitzustellen (siehe hierzu § 102 Abs. 1, S. 2 i. V

m. § 100 GemO).

Durch die außerplanmäßige Bereitstellung der Verpflichtungsermächtigung können voraussichtlich

wirtschaftlichere Preise für den Anbau an die Grundschule in Planig erzielt werden, da die ausfüh-

renden Firmen derzeit noch freie Kapazitäten haben dürften und aufgrund dessen die Preise güns

tiger kalkulieren könnten. Zudem wird durch eine absehbare günstigere Preiserzielung den Haus-

haltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt Rechnung zu tragen.

Um die Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch nehmen zu können und bei der Ausschreibung
und Auftragsvergabe der Leistungen günstigere Preise zu erzielen, ist es notwendig, die unten ge-

nannten Verpflichtungsermächtigungen zu Gunsten der Maßnahme INV-21 110-601, Grundschule

Planig - Ganztagsschule -‚ außerplanmäßig bereitzustellen.

Die Deckung erfolgt durch Ansatzreduzierung der jeweiligen Verpflichtungsermächtigung bei lau-

fender Nummer 23, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, darunter: Verpflichtungs-

ermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 nachfolgender Investitionsmaßnahmen:

1. INV-36520-014, Kindertagesstätte in der Innenstadt, in Höhe von 100.000,00€ sowie

2. INV-54110-100, Ausbau Bosenheimer Straße von B 428 bis Riegeigrube, in Höhe von

660.000,00 €.

Die zur Deckung herangezogenen Verpflichtungsermächtigungen werden zu Lasten des Haus-

haltsjahres 2018 nicht mehr in Anspruch genommen werden können.

Die Verpflichtungsermächtigung der INV-Maßnahme 36520-014, Kindertagesstätte in der Innen-

stadt, in Höhe von 100.000,00 €‚ war ursprünglich angedacht, um die Erneuerung der Außenanlage
am Ende des F-iaushaltsjahres in Gänze auszuschreiben und im kommenden Jahr beginnen zu

können.

Die ausführende Abteilung Tiefbau und Grünflächen teilte nun mit, dass Teile der Maßnahme be-

reits in diesem Jahr umgesetzt werden sollen und die Restmaßnahmen im kommenden Jahr aus-

geschrieben und umgesetzt werden, ohne dass die Auftragsvergaben einer Inanspruchnahme der

Verpflichtungsermächtigung bedürfen. Deshalb wird von einer gemeinsamen Ausschreibung aller

Teilmaßnahmen am Jahresende abgesehen.
Am Jahresanfang können die weiteren Maßnahmen - ohne ein Abwarten auf das In-Kraft-Treten

des Haushaltsplanes - ausgeschrieben und vergeben werden, da es sich um eine begonnene
Baumaßnahme handelt.

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oerbürgermeis- Sichtvermerke:

term
/ Rechtsamt

Kämmerelamt

IU(C



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung Seite 2)

Die Verpflichtungsermächtigung der INV-Maßnahme 54110-1 00, Ausbau Bosenheimer Straße

von B 428 bis Riegelgrube, in Höhe von 660.000,00 € (Teilbetrag der gesamten Verpflichtungs-
ermächtigung), war für eine Ausschreibung der Bauleistungen am Jahresende 2017 vorgesehen,
um wirtschaftliche Preise zu erzielen.

Da noch nicht alle benötigten Grundstücke in städtischem Eigentum sind, besteht derzeit noch

kein Baurecht, um die Baumaßnahme zu beginnen. Eine Ausschreibung und Vergabe der Aufträ-

ge ist deshalb noch nicht möglich.
Es Ist beabsichtigt, die Maßnahme aus Wirtschaftlichkeitsgründen und zur Erzielung von Syner-

gieeffekten zu Beginn des kommenden Jahres gemeinsam mit der Abwasserbeseitigungseinrich-
tung auszuschreiben und auszuführen, weshalb die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des

Haushaltsjahres 2018 nach Auskunft der Abteilung Tiefbau und Grünflächen in diesem Jahr nicht

mehr benötigt wird.

Die Deckungsvorschläge wurden mit den zuständigen Amts- und Abteilungsleitungen abge-
stimmt.

Das vorgegebene Gesamtbudget aller Verpflichtungsermächtigungen wird durch die außerplan-

mäßige Bereitstellung der Verpflichtungsermächtigungen zu Gunsten der INV-21 110-601, Grund-

schule Planig - Ganztagsschule-, nicht überschritten.

Es handelt sich lediglich um eine Mittelumschichtung innerhalb des von der Aufsichtsbehörde

genehmigten Gesamtvolumens der Verpflichtungsermächtigungen.

Der Finanzausschuss hat dem Stadtrat in der Sitzung vom 15.08.2017 einstimmig empfohlen, die

außerplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres
2018 wie vorgeschlagen zu beschließen.



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage

öffentlich [1] nichtöffentlich

Amt!Aktenzeichen

Stadtbauamt 60/600

Datum

21.08.2017

Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)

.'fl /
Beraturtgsfolge Sitzungstermin

Finanzausschuss 15.08.2017

Stadtrat 31.08.2017

Betreff

Uberplanmäßige Bereitstellung von Aufwendungen im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres
2016

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres
2016 bei dem Produkt 54110, Gemeindestraßen, Sachkonto 523300, Unterhaltung des Infrastruk-

turvermögens, in Höhe von 358.490,00 €.

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Produkten:

1. Produkt 51100, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Sachkonto 562200,

Leasing, in Höhe von 1.300,00 €‚
2. Produkt 51130, Städtebauförderung, Sachkonto 529200, sonstige Aufwendungen für Dienst-

leistungen, in Höhe von 1 .700,00 €‚
3. Produkt 52100, Bau- und Grundstücksordnung, Sachkonto 524900, Sonstige Aufwendun-

gen für Sachleistungen, in Höhe von 15.000,00€,
4. Produkt 54210, Kreisstraßen, Sachkonto 525310, Kostenerstattungen, Umlagen an Eigen-

betriebe, in Höhe von 6.200,00 €‚
5. Produkt 54310, Landesstraßen, Sachkonto 525310, Kostenerstattungen, Umlagen an Ei-

genbetriebe, in Höhe von 6.500,00 €‚
6. Produkt 54410, Bundesstraßen, Sachkonto 525310, Kostenerstattungen, Umlagen an Ei-

genbetriebe, in Höhe von 15.000,00 € sowie

7. Produkt 55590, Wirtschaftswege, Sachkonto 525310, Kostenerstattungen, Umlagen an Ei-

genbetriebe, in Höhe von 2.000,00 €.

Zudem erfolgt die Deckung durch Mehrerträge bei den Produkten:

1. 52100, Bau- und Grundstücksordnung, Sachkonto 431000, Verwaltungsgebühren, in Höhe

von 175.000,00€ sowie

2. 55111, Park- und Gartenanlagen, Sachkonto 442900, Kostenerstattungen von Sonstigen
ohne Gewinnorientierung, in Höhe von 300,00 €.

Die Deckung des Restbetrages in Höhe von 135.490,00€ erfolgt im Rahmen der Gesamtdeckung
des Haushaltsplanes.
Berichterstatterin: Frau Fessner

Beratuna/Beratunqserqebnis

Gremium

Stadtrat

Sitzung am

31.08.2017

TOP

Beratung

Beratungsergebnis

Mit Ja Nein Enthaltung Laut Be- Abweichen -

Stimmen- schluss- der Beschluss

Einstimmig mehrheit vorschlag (Rückseite)

Beschlussausfertigungen an:



Problembeschreibuna I Bearündun

Im Haushaltsjahr 2016 betrug der Ansatz für Aufwendungen bei dem Produkt 54110, Gemein-

destraßen, 10.733.850,00 €. Im Budget verbleibt ein Ansatz für sächliche Aufwendungen in Höhe

von 4.321.500,00 €.

Zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 wurden bisher 4.893.242,12€ an sächlichen Aufwendungen
verbucht. Dadurch kommt es zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 571.742,12€.
Hiervon sind 213.252,73€ an Mehrerträgen (u.a. durch Konzessionsabgaben) in Abzug zu bringen.
Es bleibt ein ungedeckter Fehlbedarf in Höhe von 358.489,39 € (gerundet 358.490,00 €) bestehen.

Haushaltsmittel stehen nicht mehr zur Verfügung.
Um das Produkt nach Abschluss des Haushaltsjahres auszugleichen, ist es deshalb erforderlich,

einen Betrag in Höhe von 358.490,00 € überplanmäßig bereitzustellen.

Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere zu Lasten des Sachkontos 523300, Unterhal-

tung des Infrastrukturvermögens. Außerdem bestehen größere Fehlbeträge bei Sachkonto 525310,

Kostenerstattungen /-umlagen an Eigenbetriebe sowie bei Sachkonto 525314, Bauhof: Winter-

dienst, die nicht durch Mehrerträge ausgeglichen werden können.

Die Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH (BGK) übersandte uns auf

Grundlage des im Jahr 2011 geschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages (Umstellung der Stra-

ßenbeleuchtung auf LED-Technik) mehrere Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2016 betreffen.

Die Rechnungssummen für das Haushaltsjahr 2016 belaufen sich für die Umstellung von 975 Stra-

ßenleuchten auf insgesamt 576.934,32 €.

Durch die Umstellung der Straßenleuchten auf LED-Technik sind bereits erste Einsparungen bei

den Stromkosten zu verzeichnen.

Zudem kam es im Jahr 2016 zu vermehrten Einsätzen des Bauhofes, um widerrechtlich abgelager-
ten Müll und Unrat an Gemeindestraßen zu beseitigen. Außerdem musste der Winterdienst ver-

stärkt in Anspruch genommen werden (Wetterlage im Winter 2016).

Die wirtschaftliche Zurechnung der Leistungen ist im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2016

abzubilden, da die Leistungen/Arbeiten im Jahr 2016 erbracht wurden (siehe § 9 GemHVO).
Die letzten Rechnungen der BGK und des Bauhofes gingen erst im Januar 2017 bei der Stadt ein

und konnten deshalb nicht mehr im Haushaltsjahr 2016 verbucht werden. Dadurch kommt es nach

Abschluss des Ergebnishaushaltes des Haushaltsjahres 2016 zu einer Überschreitung bei den

Aufwendungen des Produktes 54110, Gemeindestraßen.

Eine überplanmäßige Bereitstellung zu Gunsten eines Sachkontos ist aufgrund der gegenseitigen

Deckungsfähigkeit innerhalb des Kostenträgers ausreichend.

Die Deckung kann nicht ausschließlich aus Minderaufwendungen und Mehrerträgen des Stadtbau-

amtes gedeckt werden, weshalb die Deckung des Restbetrages im Rahmen der Gesamtdeckung
des Haushaltsplanes erfolgt.

Der Grundsatz der Gesamtdeckung des Haushaltes bleibt hierbei gewahrt.

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Ob rbürgermeis- Sichtvermerke:

term Rechtsamt

Kämmerelamt



Prob!embeschreibung I Begründung (Fortsetzung Seite 2)

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Produkten:

1. Produkt 51100, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Sachkonto 562200,

Leasing, in Höhe von 1.300,00 €‚
2. Produkt 51130, Städtebauförderung, Sachkonto 529200, sonstige Aufwendungen für

Dienstleistungen, in Höhe von 1 .700,00 €‚
3. Produkt 52100, Bau- und Grundstücksordnung, Sachkonto 524900, Sonstige Aufwendun-

gen für Sachleistungen, in Höhe von 15.000,00€,
4. Produkt 54210, Kreisstraßen, Sachkonto 525310, Kostenerstattungen, Umlagen an Ei-

genbetriebe, in Höhe von 6.200,00 €‚
5. Produkt 54310, Landesstraßen, Sachkonto 525310, Kostenerstattungen, Umlagen an Ei-

genbetriebe, in Höhe von 6.500,00 €‚

6. Produkt 54410, Bundesstraßen, Sachkonto 525310, Kostenerstattungen, Umlagen an Ei-

genbetriebe, in Höhe von 15.000,00€ sowie

7. Produkt 55590, Wirtschaftswege, Sachkonto 525310, Kostenerstattungen, Umlagen an

Eigenbetriebe, in Höhe von 2.000,00 €.

Zudem erfolgt die Deckung durch Mehrerträge bei den Produkten:

1. 52100, Bau- und Grundstücksordnung, Sachkonto 431000, Verwaltungsgebühren, in Hö-

he von 175.000,00€ sowie

2. 55111, Park- und Gartenanlagen, Sachkonto 442900, Kostenerstattungen von Sonstigen
ohne Gewinnorientierung, in Höhe von 300,00 €.

Die Deckung des Restbetrages in Höhe von 135.490,00 € erfolgt im Rahmen der Gesamtdeckung
des Haushaltsplanes.

Der Finanzausschuss hat dem Stadtrat in der Sitzung vom 15.08.2017 einstimmig empfohlen, die

überplanmäßige Bereitstellung von Aufwendungen im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres
2016 wie vorgeschlagen zu beschließen.



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/61 26.07.2017 16/264 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 24.08.2017 und 28.08.2017 

Stadtrat 31.08.2017 

Betreff 

Bebauungsplan „Spelzgrunder Weg, Weinsheimer Str. Gutenberger Straße, Im Winzenfeld“ 
(Nr. 14/1); 
a. Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 
b. Beschluss zur Offenlage und Zustimmung zum vorliegenden Entwurf 
c. Anpassung des Flächennutzungsplans 
 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat 
a. beschließt die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffent-

lichkeit nach §3 Abs. 1 BauGB und der Behörden nach §4 Abs.1 BauGB gemäß Abwägungs-
vorschlag (Anlage 2). 

b. stimmt dem vorliegenden Entwurf zu und beschließt die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach §3 Abs.2 BauGB (Offenlage) und der Behörden nach §4 Abs.2 BauGB. 

c. beschließt den Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB anzupassen. 

Berichterstatter: 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 31.08.2017  

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 

 



Problembeschreibung / Begründung 

 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

Bebauungsplan „Spelzgrunder Weg, Weinsheimer Str. Gutenberger Straße, Im Winzenfeld“ 
(Nr. 14/1) 

Der Bebauungsplan ist seit 19.09.1968 rechtsverbindlich. Ziel des Bebauungsplans war es die 

Bestandssituation im Bebauungsplan festzuschreiben, erforderliche Verkehrsflächen festzusetzen 

sowie Fragen der Baugestaltung zu regeln. 

 

 
Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 14/1  

mit ungefährem Änderungsbereich des BP Nr. 14/1, 3. Änderung und Erweiterung (- - - )  

und der anstehenden Änderung BP Nr. 14/1, 4. Änderung und Erweiterung ( - - - ) 

 

Der Bebauungsplan Nr. 14/1 wurde durch die Bebauungsplanänderung Nr. 14/1, 3. Änderung und 

Erweiterung in 2015/16 geändert, um einen Nahversorgungsstandort (Sondergebiet Nahversor-

gung) zu etablieren. Der Bebauungsplan ist mit Bekanntmachung am 15.08.2016 rechtsverbindlich 

geworden. 

 

 
 
 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.2)

Ziel der Änderung des Bebauungsplans Nr. 14/1, 4. Änderung und Erweiterung 

Der Vorhabenträger ist Eigentümer des Grundstückes „ehemaliger ALDI“ sowie der Nachbar-

grundstücke. Ziel der 3. Änderung war es, die Grundstücke zu vereinigen und einen neuen Nah-

versorgungsstandort für die nordwestlichen Wohngebiete rund um die Rüdesheimer Straße zu 

schaffen, da der bisherige Standort des ALDI alleine für einen modernen Vollsortimenter zu klein 

war. Es wird ein Vollsortimenter mit rund 1.300qm Verkaufsfläche sowie 86 Stellplätze entstehen. 

Das westlich angrenzende Grundstück konnte nun kurzfristig ebenfalls vom Vorhabenträger er-

worben werden. Um einen vollwertigen Nahversorgungstandort zu errichten, der nachhaltig und 

dauerhaft eine attraktive Nahversorgung vorhält, soll in Ergänzung des Vollsortimenters ein eige-

ner Getränkemarkt sowie ein Drogeriemarkt errichtet werden. Der Drogeriemarkt sowie der Ge-

tränkemarkt sollen jeweils ca. 800qm Verkaufsfläche umfassen. Der Vollsortimenter hat bisher 

einen Getränkemarkt in der Verkaufsfläche integriert. Die damit gewonnene Fläche soll für eine 

attraktivere Warenpräsentation im Vollsortimenter genutzt werden.  

 

 
Übersichtsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über ein Verkehrsgutachten wird sichergestellt, dass sich das Vorhaben nicht negativ auf den 

Verkehr in der Rüdesheimer Straße auswirkt. 

Über eine Auswirkungsanalyse wird sichergestellt, dass die geplante Nutzung sich nicht negativ 

auf die Innenstadt auswirkt.  

Über ein Lärmgutachten wird geprüft, dass sich das Vorhaben nicht negativ auf die umgebende 

Legende 
 
- - - Abgrenzung  
      BP Nr. 14/1, 3. Änderung    
      und Erweiterung 
 
- - - Abgrenzung  
      BP Nr. 14/1, 4. Änderung 
      und Erweiterung 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.3)   

Bebauung auswirkt. 

Die vorgenannten Gutachten wurden zeitnah erstellt und im Verfahren der Öffentlichkeit und den 

Trägern öffentlicher Belange zur Verfügung gestellt.  

Zur nachhaltigen Verbesserung und langfristigen Sicherung der Nahversorgung in den nordwest-

lichen Wohngebieten der Stadt Bad Kreuznach, welche zur Aufgabenerfüllung der Sicherung der 

Daseinsvorsorge des Mittelzentrums Bad Kreuznach gehört, ist es städtebaulich erforderlich den 

Bebauungsplan Nr. 14/1 und Nr. 14/1, 3. Änderung und Erweiterung anzupassen. Ziel ist es ein 

Sondergebiet Nahversorgung festzusetzen.  

Die Grenzbeschreibung der 4. Änderung und Erweiterung ist als Anlage 1 beigefügt. 

 

Verfahren 

Nach Prüfung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen für die Durchführung des be-

schleunigten Verfahrens gegeben. Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren 

nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, da 

 der Bebauungsplan eine innerhalb des Siedlungskörpers gelegene Fläche umfasst und damit 

die Innenentwicklung zum Ziel hat, 

 die nach § 19 BauNVO zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m² umfasst, 

 durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach dem Lan-

desrecht unterliegen und durch die Planung keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 

BauGB genannten Schutzgüter zu erwarten ist. 

Für Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer Umwelt-

prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB sowie von der 

Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Eingriffsregelung.  

Auf eine Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach §2a und 3 Abs.2 Satz2 

BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.  

 

Zu Beschlussvorschlag a. Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 

Der Vorentwurf wurde im Rahmen einer Bürgererörterung am 26.06.2017 vorgestellt und zur Be-

teiligung der Öffentlichkeit vom 27.06.2017 - 12.07.2017 ausgelegt sowie den Behörden mit 

Schreiben vom 16.06.2017 vorgelegt. 

Im Rahmen der Bürgererörterung erschienen 3 Bürger, es wurden keine Anregungen zum Verfah-

ren vorgebracht. Während der Beteiligung der Öffentlichkeit wurde eine Anregung vorgebracht. 

Es wurden außerdem 40 Behörden um Stellungnahme gebeten, 9 hatten keine Bedenken, 2 ha-

ben Hinweise gegeben (Wasserschutzgebiet, Einzelhandel) Stellungnahmen und Ab-

wägungsvorschläge siehe Anlage 2. 

In Ergänzung zum Gutachten Einzelhandel wurde eine ergänzende Stellungnahme der GMA er-

stellt, die nun den Unterlagen noch beigefügt wurde. Hierzu wird auf die Stellungnahme der Pla-

nungsgemeinschaft verwiesen. 

 

Zu Beschlussvorschlag b. Beschluss zur Offenlage und Zustimmung zum vorliegenden 

Entwurf 

Im Rahmen des Verfahrens wurden umfängliche Gutachten zur Verträglichkeit der Planung erar-

beitet. So wurde ein Gutachten zum Verkehr erstellt, um die Leistungsfähigkeit der Erschließung 

sicher zu stellen. Weiterhin wurde eine Auswirkungsanalyse zum Einzelhandel erarbeitet, welches 

die städtebauliche Zielsetzung, die Schaffung einer wohnortnahen Versorgung sowie die Verträg-



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.4) 

lichkeit mit der Innenstadt, bestätigt. Ein schalltechnisches Gutachten betrachtete die Auswirkun-

gen der Planung auf die Umgebung und legt Maßnahmen zur Verträglichkeit fest. Diese wurden 

in den Bebauungsplanentwurf übernommen. Nicht zuletzt wurde eine Biotoptypenkartierung zu 

vorhandenen Vegetationsstrukturen erstellt.  

Die Gutachten und deren Ergebnisse wurden in die Begründung sowie die Planzeichnung inte-

griert. Die Unterlagen liegen als Anlage 3-8 der Vorlage bei. 

Es wird empfohlen, dass der Ausschuss dem Stadtrat empfiehlt dem vorliegenden Entwurf zuzu-

stimmen und die Offenlage zu beschließen. 

 

Zu Beschlussvorschlag c.: Anpassung des Flächennutzungsplans im Wege der Berichti-

gung 

Im beschleunigten Verfahren kann ein Bebauungsplan der von den Darstellungen des Flächen-

nutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder 

ergänzt ist. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beein-

trächtigt werden. Dann ist der FNP im Wege der Berichtigung anzupassen. Damit entfällt ein 

förmliches Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans komplett. 

Durch die Änderung des Bebauungsplans wird die geordnete städtebauliche Entwicklung nicht 

beeinträchtigt, einer Anpassung im Wege der Berichtigung steht daher nichts im Wege.  

 

  
 
Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr hat am 24.08.2017 über die 
Vorlage beraten. Über das Ergebnis wird im Stadtrat berichtet. 

 

Anlagen: 

1. Grenzbeschreibung 

2. Stellungnahmen mit Abwägungsvorschlägen 

3. Planzeichnung (Auszug) mit Textfestsetzungen 

4. Begründung (Entwurf) 

5. Verkehrsgutachten 

6. Auswirkungsanalyse Einzelhandel und ergänzende Stellungnahme zum Nahversorgungs-

standort sowie ergänzende Stellungnahme der GMA 

7. Schalltechnisches Gutachten 

8. Artenschutzrechtliche Beurteilung 



BEBAUUNGSPLAN  DER STADT BAD KREUZNACH

für den Bereich"Soonblick - Salinenblick" (Nr. 9/7, 3.Änderung)

Stadtverwaltung Bad Kreuznach               Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

Bad Kreuznach, den 01.08.2017                  Im Auftrag

Geltungsbereich des Bebauungplanes

M.   1:2000

Größe des Plangebietes  ca. 0,86 ha

Grenzbeschreibung

Gemarkung Bad Kreuznach Flur 59

Nord- und Ostgrenze Rheingrafenstraße; Südgrenze Flur 59 Nr. 59/8; Westgrenzen Flur 59 Nr. 69/34,

59/8

H:\FA61\Amt61\Vermessung\Bebauungspläne\B-Plan_9-7_3Aenderung\Planung\Uebersicht.DWG
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Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

610 15.08.2017  

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 24.08.2017 

Stadtrat 31.08.2017 

Betreff 

Kommunale Wohnraumversorgung 
a. Beschluss zur Erarbeitung eines kommunalen Wohnraumversorgungskonzept 
 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat beschließt 

die Verwaltung mit einer Beauftragung eines fachkompetenten Büros mit der Erarbeitung eines 

Wohnraumversorgungskonzeptes zur Steuerung der Wohnraumbereitstellung auf Grundlage 

des Wohnraumförderungsgesetzes des Landes Rheinland Pfalz zu beauftragen.  

 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat  31.08.2017  

Beratung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 

 



Problembeschreibung / Begründung 

 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

Ist-Situation 

Eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung ist grundsätzlich eines der wichtigsten Ziele der 

Stadtentwicklung. Die Verbesserung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung der Stadt Bad 

Kreuznach mit bezahlbaren und preisgünstigen Mietwohnraum stellt dabei eine zunehmend grö-

ßere Herausforderung dar. Um der sozialen Verantwortung gerecht zu werden, ist eine aktive 

Steuerung des Wohnungsmarktes und dessen sinnvolle Mischung hinsichtlich des Preissegments 

und Bautypologien in neuen und bestehenden Quartieren notwendig. Dabei sollte sich die Über-

nahme der sozialen Verantwortung zur Wohnraumversorgung nicht nur auf die städtischen bzw. 

öffentlichen Maßnahmen beschränken, sondern auch private Entwicklungen einschließen. Des-

halb ist die Aktivierung von Wohnbauflächenpotenzialen in der Stadt und allen Stadtteilen von 

zentraler Bedeutung, die zur Sicherung und Erhalt einer sozial ausgewogenen und stabilen Bevöl-

kerungsstruktur beiträgt. 

Zur Entwicklung von bedarfsorientierten und kommunalspezifischen Wohnraumangeboten ist es 

erforderlich die Bestandssituation und die Entwicklungsprognosen zu analysieren. Wichtige Hand-

lungsfelder und Wohnraumpotenziale können damit aufgezeigt und zielgerichtete Maßnahmen 

entwickelt werden. 

Eine aus dem Wohnraumversorgungskonzept möglich resultierende Maßnahme ist die 

Möglichkeit zur Festsetzung von gefördertem Mietwohnungsbau nach Landeswohnraum-

fördergesetz (LWoFG) im Rahmen der Baulandbereitstellung (Quotierungsrichtlinie). Eine 

Quotierungsrichtlinie definiert die kommunalen Rahmenbedingungen zur Schaffung geförderten 

Mietwohnraums. Im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen werden die privaten 

Eigentümer über den Städtebaulichen Vertrag an diese Anforderungen gebunden und somit in die 

soziale Verantwortung einbezogen. 

Zielgruppe der Bereitstellung von gefördertem Mietwohnraum sind Mieter, die bestimmte Einkom-

mensgrenzen gemäß § 13 Landeswohnraumfördergesetz (LWoFG) nicht überschreiten. Seit 

01.01.2017 gelten neue Einkommensgrenzen.  

Die geförderten Mietwohnungen sind u. a. an Wohnflächen- und Mietobergrenzen sowie Haushal-

te, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten, bis zu 20 Jahre gebunden. Gemäß 

dem Mietspiegel für nicht preisgebundene und öffentlich geförderte Wohnungen im Gebiet der 

Stadt Bad Kreuznach (Stand 01.06.2016) liegt der Mietspiegel ohne einen Betrag für Betriebskos-

ten für Wohnungen mit mittlerer Ausstattung aktuell bei ca. 4,25 €/qm Wohnfläche und für Woh-

nungen mit guter Ausstattung zwischen 4,60€/qm und 7,50€/qm Wohnfläche. 

 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.2) 

Kommunales Wohnraumversorgungskonzept 

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) definiert in seiner Online-Publikation 

vom Juni 2005 zu Kommunalen Wohnraumversorgungskonzepten dessen Aufgaben und Zielset-

zungen wie folgt: 

Den kommunalen Wohnraumversorgungskonzepten kommt damit nicht nur die Aufgabe zu, mit 

Hilfe von Analysen, Prognosen, Zielformulierungen und Maßnahmenkatalogen die notwendigen 

Rahmenbedingungen für eine langfristig nachfragegerecht ausgestaltete lokale Wohnraumver-

sorgung zu schaffen. Sie bilden auch so etwas wie die "Schnittstelle" zwischen der kommunalen 

Politik, der Stadtverwaltung, den kommunalen Wohnungsunternehmen sowie anderen Woh-

nungseigentümern und privaten Hauseigentümern. Denn wesentliche Grundlagen für eine erfolg-

reiche Wohnungspolitik sind die Kooperation der verschiedenen Akteure, ein abgestimmtes Vor-

gehen sowie eine Bündelung von Ressourcen und Maßnahmen. Dieses gilt umso mehr vor dem 

Hintergrund, dass sich inzwischen viele Gemeinden von ihren kommunalen Beständen bzw. Un-

ternehmen getrennt haben und dadurch ihre Möglichkeiten im Hinblick auf die Wohnraumversor-

gung völlig anderen Rahmenbedingungen unterliegen. 

Da Seitens des Gesetzgebers keine inhaltlichen Anforderungen an die Konzepte formuliert wer-

den, definiert das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung folgende "Basisanforderungen" 

(nicht abschließend):  

a) Situationsanalyse sowie langfristige Abschätzung der mittel- und langfristigen Entwicklung 

auf dem lokalen Wohnungsmarkt (u.a. Bevölkerung/Haushalte, Wohnungsbestand) 

b) Formulierung wohnungspolitischer Zielsetzungen für die Gesamtkommune und ggf. ein-

zelne räumliche Teilbereiche (z.B. Stadtteile, Wohnquartiere) 

c) Benennung konkreter Strategien/Handlungsempfehlungen/Maßnahmen 

d) Ämter- bzw. fachbereichsübergreifende Erstellung (z.B. Lenkungs- oder Arbeitsgruppe) 

e) und/oder Einbeziehung der Wohnungswirtschaft 

f) Beschluss des Konzepts durch die Kommune 

Quotierungsrichtlinie 

In einer Quotierungsrichtlinie werden klare Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines Anteils 

an gefördertem Mietwohnraum bei privaten Wohnbaulandentwicklungen auf Innenpotenzialflä-

chen definiert und mit Hilfe von städtebaulichen Verträgen bei der Schaffung von Planungsrecht 

durch Bebauungspläne gesichert. Danach werden private Investoren mit der Bereitstellung in 

Höhe einer bestimmten Quote der neu geschaffenen Wohnfläche im geförderten Mietwohnungs-

bau anteilig an der Schaffung und Bereitstellung von sozialem Wohnungsbau beteiligt. In Rhein-

land-Pfalz wurde bis 2017 in Städten wie Mainz, Landau oder Koblenz eine solche Quote auf ei-

nen Wert zwischen 20-25 % festgelegt. 

Die Richtlinie sollte aber auch entsprechende Ausnahmeregelungen zulassen um auf besondere 

Wohnungsbauprojekte, ungünstige Standortfaktoren, unbeabsichtigte Härte o.ä. reagieren zu 

können. Ziel bleibt auch bei Ausnahmen und Abweichungen eine anteilige Übernahme der sozia-

len Verantwortung zur Wohnraumversorgung. 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.3) 

Folgende Themen kann eine solche Richtlinie definieren: 

1. Gegenstand der Sicherung (Was soll gefördert werden?)  

2. Anwendungsbereich  

3. Höhe der Quote  

4. Sicherung der Quote und Umsetzung  

5. Ausnahmen und Abweichungen 

In regelmäßigen Abständen sollte die Richtlinie im Rahmen des Wohnungsmarkt – Monitorings 

auf ihre Wirksamkeit und Notwendigkeit überprüft und ggf. angepasst werden. 

 
Weiteres Vorgehen 

Ziel ist es die Erarbeitung des Konzeptes als studentische Arbeit in Kooperation mit der TU Kai-

serslautern durchzuführen. 

Die Förderfähigkeit im Rahmen des Förderprogramms „Experimenteller Wohnungsbau- und Städ-

tebau“ (ExWoSt) gemäß Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 01.03.2011 

(zul. geändert am 08.11.2016) wird derzeit geprüft.  
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Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/610 07.08.2017  

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 24.08.2017 und 28.08.2017 

Stadtrat 31.08.2017 

Betreff 

Verfahrensvorbereitung zur Fortschreibung/ Neuaufstellung des Flächennutzungspla-

nes 

a. Beauftragung der Verwaltung mit den Verfahrensvorbereitungen 

b. Zustimmung zu einer vorgezogenen Flächenpotentialanalyse für gewerbliche Bau-

flächen 

Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat 

a. beauftragt die Verwaltung mit den Verfahrensvorbereitungen zu Fortschreibung/ Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplanes zu beauftragen. 

b. stimmt einer vorgezogenen Flächenpotentialanalyse für gewerbliche Bauflächen zu. 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 31.08.2017  

Beratung 

 

 

 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 

 



Problembeschreibung / Begründung 

 

Zu Beschlussvorschlag a. 

Das Verfahren zur Fortschreibung/ Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes dauert aufgrund 

seiner Komplexität erfahrungsgemäß mehrere Jahre (Erstellung eines Leitbildes, Landschaftsplan 

inkl. Biotopkartierung etc., Klimagutachten, Potentialflächenanalyse, Konzept für erneuerbare Ener-

gien, Abstimmung mit den Landesbehörden und der Regionalplanung, Bürgerbeteiligung, voraus-

schauende Planung für das gesamte Stadtgebiet mit Planzeichnung, Begründung und Umweltbe-

richt). 

In einem ersten Schritt wird die Verwaltung deshalb einen Vorschlag zur Vorgehensweise, den Zielen 

und Inhalten sowie den erforderlichen ergänzenden Untersuchungen zum Flächennutzungsplan er-

arbeiten und diesen mit den zuständigen Genehmigungsbehörden (Landesplanungsbehörden und 

Planungsgemeinschaft) abstimmen. Davon Abhängig sind auch die voraussichtlichen Planungskos-

ten zu ermitteln.  

Zu Beschlussvorschlag b. 

Aufgrund der Dringlichkeit an fehlenden bebaubaren Gewerbeflächen (anhaltende Nachfrage, keine 

weitere Verfügbarkeit an gewerblichen Bauflächen gem. Flächennutzungsplan) soll im Vorgriff auf die 

Fortschreibung/ Neuaufstellung bereits jetzt eine Flächenpotentialanalyse für gewerbliche Bauflächen 

beauftragt werden. Auf diese Weise können kurzfristig Gewerbeflächen entwickelt werden. 

 

Sobald die ersten belastbaren Ergebnisse vorliegen wird der Ausschuss unterrichtet. 

Sichtvermerke der Dezernenten: Sichtvermerk der 

Oberbürgermeisterin: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

Kämmereiamt: 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
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Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/610 31.07.2017  

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 24.08.2017 und 28.08.2017 

Stadtrat 31.08.2017 

Betreff 

Bebauungsplan „Zwischen Wilhelmstraße, Viktoriastraße, Schöffenstraße und Kilianstraße“ 
(Nr.1b/5); 
a. Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung 
b. Beschleunigtes Verfahren 
c. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 
d. Städtebaulicher Vertrag 
 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat 
a. fasst den Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans für den Bereich „Zwi-

schen Wilhelmstraße, Viktoriastraße, Schöffenstraße und Kilianstraße“ (Nr.1b/5). Die Änderung 
erhält die Bezeichnung Bebauungsplan für den Bereich „Zwischen Wilhelmstraße, Viktoriastra-
ße, Schöffenstraße und Kilianstraße“ (Nr.1b/5, 1. Änderung). Die Grenzbeschreibung ist als An-
lage beigefügt. 

b. stimmt dem beschleunigten Verfahren gemäß §13a BauGB zu. Somit wird von einer Umwelt-
prüfung (§ 2 Abs.4 BauGB), vom Umweltbericht (§ 2a BauGB), von der Angabe umweltbezoge-
ner Informationen (§ 3 Abs. 2, S. 2 BauGB) sowie von der zusammenfassenden Erklärung (§ 10 
Abs. 4 BauGB) abgesehen. 

c. beauftragt die Verwaltung mit der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

d. beauftragt die Verwaltung mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 
BauGB, der die Übernahme der Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planung und 
der Planungskosten zum Bebauungsplan sowie die Gestaltung der Fassade umfasst. 

Berichterstatter: 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 31.08.2017  

Beratung 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 

 



Problembeschreibung / Begründung 

 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

Bisherige Rechtssituation  
Der Flächennutzungsplan 2005 sieht für den Planbereich gemischte Bauflächen vor.  
 
Der Bebauungsplan „Zwischen Wilhelmstraße, Viktoriastraße, Schöffenstraße und Kilianstraße“ 
(Nr.1b/5) ist am 16.03.1994 rechtsverbindlich geworden. Für den Planbereich wird ein Kerngebiet 
gemäß § 7 BauNVO festgesetzt.  

 

 
Ausschnitt rechtsgültiger Bebauungsplan Nr. 1b/5  

mit vorgesehenem Änderungsbereich ( - - - ) 

 
Gemäß Baunutzungsverordnung (§ 7) dienen Kerngebiete vorwiegend der Unterbringung von 
Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kul-
tur.  



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.2)

Zulässig sind dabei Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- 
und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Vergnügungsstätten, sonsti-
ge nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke, Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgara-
gen, Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Festsetzungen des Bebauungsplans.  
 
Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 5 BauNVO fallen sind im Bebauungsplan ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
 
Zu Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 6 und 7 BauNVO fallen, sowie zu sonstigen Woh-
nungen gemäß BauNVO trifft der Bebauungsplan keine Aussagen, somit sind Wohnungen, außer 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber, in diesem Kerngebiet nicht zu-
lässig. 
 

 

Luftbild mit ungefährem Änderungsbereich ( - - - ) 

 
Zu Beschlussvorschlag a: Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung 
Der Bebauungsplan setzt ein Kerngebiet gemäß § 7 BauNVO fest. Eine Erläuterung, welche pla-
nerische Zielsetzung mit dieser Festsetzung verfolgt wurde, ist aufgrund des Alters des Be-
bauungsplans nicht vorhanden.  
 
Das Gebäude Ecke Wilhelmstraße/Viktoriastraße ehemals „Möbel Holz“ steht seit Schließung des 
Geschäfts in 2013 leer. Verschiedene Nachnutzungsbemühungen liefen, aufgrund der Größe des 
Gebäudes und dem Ausschluss für Wohnnutzung, ins Leere.  
 
Ziel der Änderung 
Es haben sich nun Vorhabenträger gefunden, die einen Nutzungsmix von Gewerbe und Wohnen 
im Gebäude etablieren wollen. Dies entspricht sowohl der umgebenden bereits vorhandenen Nut-
zung, als auch der städtebaulichen Zielsetzung der Stadt Bad Kreuznach zur Wiederbelebung 
des leerstehenden Gebäudes. 
 
Mit Änderung der Baunutzungsverordnung im Mai 2017 wurde ein neuer Gebietstypus „Urbane 
Gebiete“ eingeführt, um genau diesem Nutzungsmix im innerstädtischen Kontext gerecht zu wer-



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.3)  

den: 
§6a BauNVO 
Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozia-
len, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die 
Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein. 
Zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, An-
lagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 
Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete kann festgesetzt werden, dass in Gebäuden im 
Erdgeschoss an der Straßenseite eine Wohnnutzung nicht oder nur ausnahmsweise zulässig ist, 
oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur Wohnungen zulässig sind, ein im 
Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine im Bebauungsplan 
bestimmte Größe der Geschossfläche für Wohnungen zu verwenden ist, oder ein im Bebauungs-
plan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine im Bebauungsplan bestimmte 
Größe der Geschossfläche für gewerbliche Nutzungen zu verwenden ist. 
Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten zugelassen werden, soweit sie nicht wegen ihrer 
Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind sowie Tank-
stellen.  
Beide Nutzungen sollten in diesem Änderungsbereich jedoch aufgrund der negativen Wirkungen 
ausgeschlossen werden. 
 
Der dargestellte Teilbereich des Bebauungsplans (Grenzbeschreibung s. Anlage 1) soll daher 
von einem Kerngebiet zu einem Urbanen Gebiet geändert werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Bebauungsplanung wird ein Lärmgutachten erarbeitet, das Maßnah-
men (am Gebäude) definieren soll, die sicher stellen, dass eine angemessene Wohnqualität si-

cher gestellt werden kann. Weiterhin wird ein Gutachten gemäß DIN 5034 – Tageslicht in In-
nenräumen sicherstellen, dass eine angemessene und ausreichende Belichtung der geplanten 

Wohnungen sicher gestellt ist. 
 
Flächennutzungsplan 2005:  
Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich gemischte Bauflächen dar. Die Änderung ist somit 
konform zu den Festlegungen des FNP. 

 
Auszug aus dem FNP mit ungefährem Planbereich ( - - - ) 

 
Zu Beschlussvorschlag b: Beschleunigtes Verfahren 

Nach Prüfung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen für die Durchführung des be-

schleunigten Verfahrens gegeben. Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren 

nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, da 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.4) 

 der Bebauungsplan eine innerhalb des Siedlungskörpers gelegene Fläche umfasst und damit 

eine „Maßnahme der Innenentwicklung“ zum Ziel hat, 

 die nach § 19 BauNVO zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m² umfasst, 

 durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach dem Lan-

desrecht unterliegen und durch die Planung keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 

BauGB genannten Schutzgüter zu erwarten ist. 

Für Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer Umwelt-

prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB sowie von der 

Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Eingriffsregelung.  

Auf eine Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach §2a und 3 Abs.2 Satz2 

BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.  

 

Zu Beschlussvorschlag c: Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 

Der Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung wird erarbeitet. Die Verwaltung führt die Beteiligung 

der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (Bürgererörterung und Auslegung) und der Beteili-

gung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Aufforderung zur Äußerung -Scoping) durch. 

 

 
Zu Beschlussvorschlag d: Städtebaulicher Vertrag 

Die Planungskosten werden gemäß abzuschließendem städtebaulichem Vertrag vom Vorhaben-

träger getragen, der Auftraggeber der städtebaulichen Planung sowie aller Fachbeiträge ist bzw. 

wird. Unbeschadet dieser Auftragssituation liegt die Planungshoheit für das Bauleitplanverfahren 

ausschließlich beim Stadtrat der Stadt Bad Kreuznach. 

 

Der städtebauliche Vertrag umfasst auch die Festlegung der Maßgabe, dass die Fassadengliede-

rung sowie -gestaltung des Gebäudes „Möbel Holz“ nicht verändert werden darf. 

Der Entwurf des städtebaulichen Vertrages wird mit dem Fachamt 30 - Rechtsamt und auch mit 

dem Vorhabenträger abgestimmt und dann zeitnah dem Ausschuss und dem Stadtrat vorgelegt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr hat am 24.08. bzw. 28.08.17 

über die Vorlage beraten. Über das Ergebnis wird im Stadtrat berichtet. 

 

 

 

Anlagen: 

1. Grenzbeschreibung 



BEBAUUNGSPLAN  DER STADT BAD KREUZNACH

für den Bereich"Zwischen Wilhelmstraße, Viktoriastraße, Schöffenstraße und

Kilianstraße" (Nr. 1b/5, 1.Änderung)

Stadtverwaltung Bad Kreuznach               Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt

Bad Kreuznach, den 31.07.2017                  Im Auftrag

Geltungsbereich des Bebauungplanes

M.   1:2000

Größe des Plangebietes  ca. 0,25 ha

Grenzbeschreibung

Gemarkung Bad Kreuznach Flur 74, 77

Straßenmitte Wilhelmstraße bis zur Verlängerung der Nordgrenze Flur 74 Nr. 134/2; Nordgrenzen Flur 74

Nr. 134/2, 144, 143, 142, 141; Straßenmitte Traubenstraße; Straßenmitte Viktoriastraße

H:\FA61\Amt61\Vermessung\Bebauungspläne\B-Plan_1b-5_1Aenderung\Planung\Uebersicht.DWG


